
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1968/12/12 2Ob338/68,
2Ob104/71

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.12.1968

Norm

ABGB §1311 IIb

StVO §76 Abs1

Rechtssatz

Die Bestimmung des § 76 Abs 1 letzter Halbsatz StVO ist eine Schutznorm, durch die vermieden werden soll, daß der

Fußgänger dauernd den in seiner Gehrichtung flutenden Nachfolgeverkehr beobachten muß.

Entscheidungstexte

2 Ob 338/68

Entscheidungstext OGH 12.12.1968 2 Ob 338/68

2 Ob 104/71

Entscheidungstext OGH 22.04.1971 2 Ob 104/71

Vgl; Beisatz: Der Schutzzweck des § 76 Abs 1 StVO besteht nicht darin, Passanten beim Überqueren der Fahrbahn

vor Gefahren zu behüten, sondern zu vermeiden, daß Fußgänger von hinten angefahren werden. (T1) Veröff: ZVR
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